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subjektives Tatbestandsm erkm al ist. Offensichtlich heißt, daß die Rechts
w idrigkeit eines Befehls auf G rund der konkreten U m stände fü r die 
M ilitärperson erkennbar ist. H inzu kom m en m uß die Fähigkeit des 
Täters, die Rechtsw idrigkeit des Befehls zu erkennen.

3. Die Bestim m ung regelt v ier Fälle:
a) Nach Abs. 1 ist eine M ilitärperson fü r  eine Handlung, die sie in Aus

führung eines Befehls begeht, strafrechtlich nicht verantw ortlich. 
D ieser G rundsatz bekräftig t die Forderung, daß der U nterste llte  dem 
Vorgesetzten unbedingten G ehorsam  zu leisten hat, d. h. grundsätzlich 
jeden Befehl bedingungslos ausführen m uß und ihm  nicht überlassen 
ist, darüber zu befinden, ob ein Befehl richtig oder falsch ist.

b) Eine M ilitärperson ist nach Abs. 1 fü r eine Handlung, die sie in Aus
führung eines Befehls begeht, strafrechtlich verantw ortlich, w enn die 
A usführung offensichtlich gegen die anerkannten  Norm en des V ölker
rechts oder gegen Strafgesetze verstößt. H ier ist zu prüfen, ob die 
Rechtsw idrigkeit entsprechend den gegebenen U m ständen vor oder 
w ährend der A usführung der Tat objektiv erkennbar w ar und subjek
tiv  e rkann t w urde. Dabei sind strenge M aßstäbe anzulegen, denn es 
kann n u r ein A usnahm efall sein, daß die Rechtsw idrigkeit eines Be
fehls, die fü r  jederm ann erkennbar — also offensichtlich ist, von 
einem  T äter nicht erkann t wird. Es kann  und m uß auch davon aus
gegangen werden, daß allen M ilitärpersonen G rundkenntnisse des 
S traf- und Völkerrechts bereits w ährend  der G rundausbildung ver
m ittelt werden.

c) Nach Abs. 2 ist der Vorgesetzte, der einen Befehl erte ilt hat, ebenfalls 
strafrechtlich verantw ortlich, w enn durch die A usführung des Befehls 
durch U nterstellte die anerkannten  Norm en des Völkerrechts oder 
Strafgesetze verletzt w urden. H ier ist davon auszugehen, daß sich der 
Vorgesetzte der Rechtswidrigkeit des von ihm  erteilten  Befehls bew ußt 
war. E rteilt der Vorgesetzte einen Befehl, ohne zu wissen, daß die 
A usführung gegen das S trafgesetz verstoßen w ürde, z. B. gibt er einem 
un ter Alkohol stehenden K raftfah re r den Befehl, eine F ah rt zu u n te r
nehm en, ohne zu wissen, daß der K raftfah rer un ter A lkoholeinfluß 
steht, so w äre  bei A usführung des Befehls zw ar der U nterstellte 
strafrechtlich verantw ortlich, nicht aber der Vorgesetzte.

d) Ein U nterstellter, der die A usführung eines Völkerrechts- oder stra f- 
rechtsw idrigen Befehls verw eigert oder einen solchen Befehl nicht 
ausführt, ist strafrechtlich nicht verantw ortlich. Voraussetzung ist, daß 
die A usführung des Befehls tatsächlich rechtsw idrig gewesen wäre. 
W enn eine M ilitärperson die A usführung eines Befehls verw eigert 
oder einen Befehl nicht ausführt, in  der irrigen Annahm e, die Aus
führung w ürde gegen das Völkerrecht oder gegen Strafgesetze ver
stoßen, ist un te r Berücksichtigung des § 13 zu prüfen, ob str. Verantw. 
gegeben ist.


